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427. Öffentliche Bekanntmachung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2023 
zur Satzung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Kreises Steinfurt über die Festsetzung 
des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV“ 

 
 
Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 3 des Personenbeförderungsgeset-
zes (PBefG), § 3 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW), § 5 KrO NRW sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit 
Art. 2 Buchst. l) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hat der Kreistag des Kreises Steinfurt in 
seiner Sitzung am 11.12.2023 die nachfolgende 1. Änderungssatzung zur Satzung „Allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Kreises Steinfurt 
über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV vom 
06.06.2023“ beschlossen: 
 

§ 1 
Die Satzung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 des Kreises Steinfurt über die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif im 
allgemeinen ÖPNV“ wird wie folgt geändert:  
 

1. In § 1 Abs. 1 Satz 3 werden hinter die Worte „Anlage 2“ die Worte „in der jeweils gültigen 
Fassung“ ergänzt.  

2. In § 7 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „31. Dezember 2023“ durch die Worte „30. April 
2024“ ersetzt. 

3. Die Anlage 2 wird um die Anlage 2a ergänzt, die dieser Satzung als Anlage beigefügt ist.  

 
§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Änderungssatzung „Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Kreises Steinfurt zur Festsetzung des Deutschlandtickets 
als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (allgemeiner ÖPNV)“ wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Abs. 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird darauf 
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 



557 
 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Steinfurt, den 14.12.2023      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
         Az. 13/2 – 01.02.05-01/026 
         gez. Dr. Martin Sommer 
         Landrat     
 
         Kreis Steinfurt 49/2023/427 
 
 
 
 

428. Hinweis auf die Bekanntmachung einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen dem Kreis Steinfurt und den Städten Ibbenbüren und 
Rheine 

 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und den Städten Ibbenbü-
ren und Rheine zur Übernahme von Aufgaben im Bereich der Brandschutzdienststelle sowie 
deren Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster sind im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Münster Nr. 48 vom 01.12.2023 auf den Seiten 301 bis 303 veröffentlicht.  
 
Dieser Hinweis erfolgt unter Bezugnahme auf § 24 Abs. 3 GkG NRW (Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit). 

 
Steinfurt, 14.12.2023      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
-Büro des Landrates- 
Im Auftrag 
gez. Stüker 

              
         Kreis Steinfurt 49/2023/428 
 
 
 
 

429. Öffentliche Bekanntmachung der Satzung des Kreises Steinfurt über die 
Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der 
Fleischhygiene vom 14.12.2023 

 
 
Aufgrund 
 

- der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlamentes und des Rates über amt-
liche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des 
Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel 
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- § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) 
- § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf Gebieten des Verbrau-

cherschutzes (ZustVOVS NRW) 
- § 5 und § 26 Abs. 1 Buchst. F der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO 

NRW) 
 
hat der Kreistag des Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 11.12.2023 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
Gebührentatbestand, Gebührenschuldner 

 

(1) Für die in Anhang IV Kapitel II der Verordnung (EU) 2017/625 aufgezählten gebühren-
pflichtigen Amtshandlungen sind Mindestgebühren nach der AVerwGebO NRW festge-
legt. Aufgrund § 2 Abs. 3 und § 3 GebG NRW werden mit dieser Satzung unter Berück-
sichtigung der Kriterien der Art. 81 und 82 der Verordnung (EU) 2017/625 abweichende 
Gebührensätze erhoben. 

(2) Im Übrigen gelten für die Gebühren- und Auslagenerhebung die Vorschriften des GebG 
NRW. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 

(1) Schlachtbetriebe sind Betriebe, in denen die Schlachttieruntersuchung und die Fleisch-
untersuchung oder nur die Fleischuntersuchung durchgeführt wird. 

(2) Erzeugerbetriebe sind Betriebe, in denen nur die Schlachttieruntersuchung ohne Fleisch-
untersuchung durchgeführt wird. 

(3) Großbetriebe sind Schlachtbetriebe im Sinne des § 24 des Tarifvertrages zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV Fleischunter-
suchung) mit Ausnahme derjenigen Betriebe, die unter Anlage 2 des TV Fleischuntersu-
chung fallen. 

(4) Kleinbetriebe sind Schlachtbetriebe, die nicht Großbetriebe im Sinne der vorhergehen-
den Regelung sind.  

(5) Kleinbetriebe II sind Betriebe im Sinne der Anlage 2 des TV Fleischuntersuchung. 

(6) Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als Groß- oder 
Kleinbetrieb im laufenden Kalenderjahr nach den tatsächlichen monatlichen Schlachtzah-
len. 

(7) Hausschlachtungen sind Schlachtungen außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe zur 
ausschließlichen Verwendung des Fleisches im eigenen Haushalt. 

(8) Schlachtungen im Herkunftsbetrieb umfassen die Betäubung – auch mit Kugelschuss auf 
der Weide – und das Ausbluten des Schlachttieres im Erzeugerbetrieb. Im Anschluss 
wird der Tierkörper zu weiteren Herrichtung in einen zugelassenen Schlachtbetrieb trans-
portiert. 
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§ 3 

Gebührensätze 
 

(1) Die Gebührensätze richten sich nach Anlage 1 dieser Satzung. Soweit die Gebühren 
nach dieser Satzung jedoch niedriger sind als in entsprechenden Tarifstellen der AVerw-
GebO NRW oder der Verordnung (EU) 2017/625, sind mindestens die Gebühren nach 
diesen Regelungen zu erheben. 

(2) Die Gebührensätze sind abschließend. Sie enthalten alle Gebührenanteile für Stück- und 
Stundenvergütung einschl. etwaiger Wegstrecken, Proben und Untersuchungen. Zusätz-
liche Gebühren werden ausschließlich erhoben für 

 Wartezeiten, die vom Gebührenpflichtigen zu vertreten sind, und 

 Tätigkeiten zu ungünstigen Zeiten, außerhalb der festgelegten Untersuchungszei-
ten oder an Sonn- und Feiertagen 

entsprechend den Festlegungen in Anlage 1. 

(3) Für gewerbliche Kleinbetriebe und Hausschlachtungen, die die Voraussetzungen nach 
Art. 79 Abs. 3 VO (EU) 2017/625 erfüllen, beträgt der Gebührensatz für das laufende 
Jahr 80 % der in der Anlage 1 unter der Rubrik „Kleinbetriebe und Hausschlachtungen“ 
aufgelisteten Gebührensätze. Als Kleinbetriebe in diesem Sinne dieses Absatzes gelten 
Betriebe, die im Vorjahr 

 einen geringen Durchsatz an Schlachttieren hatten (max. 10.000 Schweine, max. 
500 Rinder, max. 500 Schafe oder Ziegen, max. 100 Einhufer, max. 500.000 Ge-
flügel, max. 100 sonstige Tiere), 

 nach traditionellen Methoden der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebes 
gearbeitet haben, d. h. insbesondere in Handarbeit und nicht am Fließband 
schlachten und 

 sich an die Vorschriften nach Art. 1 Abs. 2 VO (EU) 2017/625 gehalten haben, d. 
h. dass bei amtlichen Kontrollen keine Verstöße festgestellt wurden. 

Für die unter die Rubrik „Schlachttieruntersuchung bei der Schlachtung in Herkunftsbe-
trieben“ aufgelisteten Gebührensätze beträgt der Gebührensatz ebenfalls 80 %. 

(4) Unterbleibt die Untersuchung, weil die beabsichtigte Tätigkeit aus Gründen, die der Ge-
bührenschuldner zu vertreten hat, nicht zu der gemeldeten Zeit ausgeführt wurde, ist die 
Gebühr für die angemeldeten Amtshandlungen zu entrichten. 

 
§ 4 

Schlussbestimmungen 
 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Gebühren für 
Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene vom 21.04.2021 außer Kraft. 

(3) Für Amtshandlungen vor Inkrafttreten dieser Satzung sind die Regelungen der Satzung 
vom 21.04.2021 jedoch weiter anzuwenden. 
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Anlage 1 – Gebührensätze Fleischuntersuchung im Kreis Steinfurt ab 01.01.2024 
 

Kleinbetriebe und Hausschlachtungen 
 

Tierart 

Kleinbetriebe 
Haus- 

schlach-  
tungen 

Staffel 1 
bis 5 Tiere 

Staffel 2 
6 - 35 Tiere 

Staffel 3 
36 - 64 
Tiere 

Staffel 4 
65 - 119 

Tiere 

Staffel 5 
120+ Tiere 

Rinder 25,74 € 21,82 € 18,01 € 15,16 € 12,30 € 37,26 € 

Schweine 15,52 € 11,61 € 10,02 € 8,84 € 7,65 € 48,18 € 

Schweine  
Kleinbetrieb II 

14,77 € 10,86 € 9,42 € 8,35 € 7,27 € -,-- 

Schafe und Ziegen 12,39 € 8,47 € 7,16 € 6,18 € 5,20 € 25,81 € 

Einhufer 40,33 € 36,41 € 31,19 € 27,27 € 23, 35 € 70,21 € 

Haarwild u. a. 13,75 € 9,84 € 8,13 € 6,85 € 5,56 € 26,87 € 

 
Für Tiere, die nicht unter diese Tierarten fallen, sind die Gebühren für eine nach Größe und Gewicht vergleichbare 
Tierart zu erheben. 
 
Trichinenuntersuchung 
 

Typ 1 mit Fleischuntersuchung Gebühr siehe Kleinbetriebe oder Hausschlachtung 

Typ 2 ohne Fleischuntersuchung Probenahme durch Jäger/ TA im Betrieb 18,33 € 

Typ 3 ohne Fleischuntersuchung Probenahme durch TA außerhalb Betrieb 49,85 € 

 
In den Gebühren sind alle Kosten für Wegstrecken, Probenahmen und Untersuchungen enthalten. Aufschläge zu 
den Gebühren fallen nur in folgenden Fällen an: 
 

Aufschlag bei Kleinbetrieben, Hausschlachtungen und Trichinenuntersuchungen  

für Untersuchungen auf Verlangen zu ungünstigen Zeiten 80% 

wenn das angemeldete Tier nicht zur angegebenen Zeit zur Untersuchung bereit steht 80% 

wenn die Schlachtung ohne besonderen Grund verzögert wird 80% 

wenn die Untersuchung außerhalb der festgesetzten Untersuchungszeiten oder Schlachttagen 
durchgeführt wird 

50% 

 
 
Großbetriebe, Geflügelschlachtbetriebe, Zerlegebetriebe, Hygienekontrollen, Geflügellebendbeschau und 
Schlachttieruntersuchung bei der Schlachtung in Herkunftsbetrieben 
 

Gebühr nach Stundenaufwand: je angefangene ½ Std. Tierarzt 36,60 € 

Gebühr nach Stundenaufwand: je angefangene ½ Std. Fachassistent 22,72 € 

 
An- und Abfahrzeiten sowie vom Gebührenpflichtigen zu vertretende Wartezeiten werden mit in die Zeitrechnung 
einbezogen. Aufschläge zu den Gebühren fallen nur in folgenden Fällen an: 
 

Aufschlag bei Gebühr nach Stundenaufwand TA FA 

für Arbeit an Sonntagen 16,86% 18,26% 

für Arbeit an Wochenfeiertagen, Ostersonntag und Pfingstsonntag 91,15% 98,71% 

für Arbeit an Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen 101,31% 109,65% 

für Arbeit in der Zeit von 21 bis 6 Uhr 14,99% 14,88% 

 
Für alle Gebührenarten gilt:  
Es sind mindestens die Gebühren nach der AVerwGebO NRW zu erheben. 
 

TA = Tierarzt, FA = amtlicher Fachassistent 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet 
der Fleischhygiene im Kreis Steinfurt wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung 
gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Steinfurt, 14.12.2023      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
              
         Kreis Steinfurt 49/2023/429 
 
 
 
 

430. Öffentliche Bekanntmachung der Satzung des Kreises Steinfurt über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Abfallentsorgungsan-
lagen 2024 vom 14.12.2023 (Abfallgebührensatzung) 

 
 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -KrO- in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen – KAG - vom 21.10.69 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), des § 9 des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen -LKrWG- vom 21. Juni 1988 

(GV. NW. S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (GV. NRW. 

S. 443), und der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinfurt vom 15.12.2022 hat der 

Kreistag des Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 11.12.2023 folgende Satzung über die Er-

hebung von Gebühren für die Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen 2024 (Abfallgebühren-

satzung) beschlossen: 

 

§ 1 

Benutzungsgebühren 

(1) Der Kreis erhebt zur Deckung der nicht bereits durch Entgelte gedeckten Kosten der Ab-

fallentsorgung Benutzungsgebühren auf Grund des Kommunalabgabengesetzes. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18976&vd_back=N916&sg=0&menu=0


562 
 

(2) Die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (EGST) und von dieser oder vom Kreis Stein-

furt beauftragte Betreiber der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen sind berech-

tigt, die Gebühren für die Benutzung der Anlagen zu erheben. 

 

§ 2 

Bemessungsgrundlage 

(1) Für die Benutzung der Zentraldeponie Altenberge, der Annahmestellen, des Schadstoff-

mobiles und des Kompostwerkes Saerbeck wird die Gebühr nach dem Gewicht der Anlie-

ferung und nach der Abfallart berechnet.  

a) Für angelieferte Gemische aus zwei oder mehr Abfallarten, die jedoch nur als eine 

Abfallart deklariert sind, ist die jeweils höhere Gebühr bzw. das jeweils höhere Entgelt 

zu zahlen. 

b) Anlieferungen gem. Anlage 1 lfd. Nr. 4 und 5, die mehr als 3 Gew.-% Störstoffanteil 

enthalten, werden nach lfd. Nr. 4a (Bio-/Grünabfälle Störstoffanteil > 3 Gew.-%) be-

rechnet. 

Die Feststellung zur Überschreitung des Störstoffanteils von 3 Gew.-% erfolgt durch 

eine Analyse eines unabhängigen Gutachters, sofern diese nicht offensichtlich au-

genscheinlich erkennbar ist.  

 

Bei Ausfall der Waage wird nach der Nutzlast des anliefernden Fahrzeuges abgerechnet, 

wenn der Anlieferer das Nettogewicht nicht aufgrund des Wiegescheines einer anderen 

geeichten Waage nachweisen kann.   

Die Gebühr für Kleinanlieferer wird nach der Anzahl der Anlieferungen und nach der Menge 

berechnet.   

Für den Wertstoffhof am Kompostwerk in Saerbeck werden abweichend von § 2 Abs. 1 

dieser Satzung die von Kleinanlieferern angelieferten Abfälle bis zu einem definierten Ma-

ximalvolumen nach Volumen berechnet. 

(2) Für die Nutzung des Schadstoffmobiles wird neben der Entsorgungsgebühr nach Abs. 1 

eine Gebühr für die Zeit der Inanspruchnahme (Standzeiten der mit Personal besetzten 

und am Sammeltag eingesetzten Sammelfahrzeuge) sowie anfallende Mautkosten (Pau-

schale je Einsatz) berechnet.  

(3) Für Kosten der Abfallwirtschaft, die nicht über die Gebühren nach den Absätzen 1 und 2 

gedeckt sind, wird eine nach Einwohnerzahlen der Städte oder Gemeinden berechnete 

Gebühr (Sockelbetrag) erhoben. Die Einwohnerzahl ermittelt sich auf der Grundlage der 

vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) veröffentlich-

ten Zahlen für den 30.06. (Stichtag) des Vorjahres. Dieser Sockelbetrag wird den Städten 

und Gemeinden vierteljährlich als Gebühr berechnet. 

(4) Entsprechend dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt und gemäß § 9 Abs. 2 

LKrWG sind die Gebühren so gestaltet, dass bereits über die Gebühren Anreize zur Ver-

meidung und Verwertung geschaffen werden. 

(5) Die mengenbezogenen Gebühren ergeben sich aus den nachfolgenden Bestimmungen 

und dem dieser Satzung als Bestandteil beigefügten Gebührentarif (Anlage 1).  
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(6) Die volumenbezogenen Gebühren für die Gebührenerhebung von Kleinanlieferern am 

Wertstoffhof am Kompostwerk in Saerbeck ergeben sich aus den nachfolgenden Bestim-

mungen und dem dieser Satzung als Bestandteil beigefügten Gebührentarif „Wertstoffhof 

am Kompostwerk Saerbeck“ (Anlage 2).  

(7) Für an den Grünannahmesammelstellen angelieferten Grünabfall wird mindestens eine 

Gebühr von 12,00 € erhoben, mit Ausnahme der Grünabfallanlieferungen gem. dem Ge-

bührentarif (Anlage 1), lfd. Nr. 7. Für von Privathaushalten an der Deponie Altenberge an-

gelieferte Kleinstmengen (max. 0,5 t) an unbelastetem Boden wird die Mindestgebühr auf 

8,50 € (lfd. Nr. 9) festgelegt. Für alle weiteren Abfallanlieferungen wird mindestens eine 

Gebühr in Höhe von 30,00 € erhoben, mit Ausnahme der Anlieferungen gemäß dem Ge-

bührentarif (Anlage 1) lfd. Nr. 6.   

Die für den Wertstoffhof am Kompostwerk zu erhebenden Mindestgebühren für Kleinanlie-

ferer ergeben sich aus der Anlage 2.  

 

 

§ 3 

Gebühr für den Sockelbetrag 

(1) Die auf die Einwohnerzahl bezogene Gebühr beträgt 7,00 €/EW jährlich.  

 

Diese Gebühr verringert oder erhöht sich für die Gemeinden, die einzelne Sammelgruppen 

gem. § 14 Abs. 5 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die um-

weltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronik-

gerätegesetz -ElektroG-) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch  

Artikel 1 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240), optieren und/oder die 

dem Kreis die Sammlung gem. § 5 Abs. 6 LKrWG gemäß der nachstehenden Aufstellung 

übertragen, um:  
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§ 4 

Gebührenpflichtiger 

 

Gebührenpflichtig sind die Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt und die Benutzer der 

Abfallentsorgungsanlagen. Benutzer sind: 

Die einzelnen Anlieferer sowie diejenigen, in deren Auftrag der Abfall angeliefert wird. Sie haften 

als Gesamtschuldner. Für die Abfallsammlung und -entsorgung durch das Schadstoffmobil sind 

die Städte und Gemeinden gebührenpflichtig. 

 

 

§ 5 

Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht entsteht gegenüber den Städten und Gemeinden vierteljährlich (Sockelbe-

trag), ansonsten mit der Benutzung der Abfallentsorgungsanlage.  
  

Einwohner Sockelreduktion Kosten Sockel

Sammelgruppen 4 und 5 inkl. 

Elektrokleingerätecontainer 456.464 0,29 € 132.375 €

Reduzierung 132.375 €

System je Sammelgruppe (SG) Einwohner Sammelk/Ew Einnahmen Sockel

Elektrokleingerätecontainer (sammeln, 

abschreiben) 456.464 0,30 € 136.939 €

reines Bringsystem 351.448 0,41 € 144.094 €

zusätzlich zum reinen Bringsystem 144.817 0,56 € 81.098 €

"nur" Holsystem (kein Bringsystem) 105.016 0,95 € 99.765 €                   

zusätzlich zum "nur" Holsystem (über 

Schadstoffmobil) 52.536 0,28 € 14.710 €                   

Erhöhung 476.606 €                 

Der Sockelbetrag wird durch Übertragung der Sammlung auf den Kreis um folgenden Betrag erhöht:

Elektroaltgeräteentsorgung: 

Der Sockelbetrag wird durch Optierung der Sammelgruppen 4 + 5 um folgenden Betrag reduziert:
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§ 6 

Fälligkeit 

 

(1) Die Gebühr ist, soweit nichts anders festgesetzt wird, spätestens 14 Tage nach Bekannt-

gabe des Gebührenbescheides fällig.  

(2) Gebührenpflichtige, die Gebühren nicht gezahlt haben, obwohl diese fällig sind, haben Ge-

bühren für weitere Anlieferungen bar zu entrichten. Falls Gebühren einen Monat nach Fäl-

ligkeit nicht gezahlt sind, können Anlieferer von der Anlieferung ausgeschlossen werden. 

(3) Bei Einzelanlieferungen ist die Gebühr sofort bar oder via ec-Kartenzahlung zu entrichten. 

Die Gebühren für Kleinanlieferer sind bei der Anlieferung ebenfalls bar oder via ec-Karten-

zahlung zu entrichten. 

(4) Eine Aufrechnung gegen Gebührenforderungen ist unzulässig. 

 

 

§ 7 

Auskunftspflicht 

 

Die Gebührenpflichtigen haben auf Verlangen sowohl den beauftragten Mitarbeitern des Depo-

niebetreibers, der Annahmestellen als auch Vertretern der EGST und des Kreises Steinfurt die 

für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte sowie Auskünfte über Art und Her-

kunft der Abfälle zu erteilen und vorhandene Nachweise vorzulegen. 

 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Abfallgebührensatzung des Kreises Steinfurt vom 15. Dezember 2022 

außer Kraft. 

 
Anlage 1 zur Abfallgebührensatzung: 

 

Gebührentarif zur Abfallgebührensatzung des Kreises Steinfurt 
 

Lfd. 
Nr. 

Abfallbezeichnung Abfallschlüssel 
Gebühr 

1 Haus- und Sperrmüll 20 03 01, 20 03 07 165,00 €/t 

2 

Infrastrukturabfälle der Städte und Gemeinden mit den ne-
benstehenden Abfallschlüsseln 

 

19 08 01, 19 08 02, 
19 08 05, 20 02 02, 
20 02 03, 20 03 02, 
20 03 03, 20 03 06 

165,00 €/t 

3 

Altpapier, das von Gemeinden im Rahmen des Anschluss- 
und Benutzungszwanges eingesammelt wurde (die Gebühr 
wird entsprechend den tatsächlichen Verwertungskosten 
festgesetzt) 

20 01 01 12,00 €/t 

4 Bioabfälle 20 03 01 55,00 €/t 
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Lfd. 
Nr. 

Abfallbezeichnung Abfallschlüssel 
Gebühr 

4a Bioabfälle/Grünabfälle Störstoffanteil > 3 Gew.-% 20 03 01/20 02 01 165,00 €/t 

5 

Kompostierbare Grünabfälle (Gartenabfälle wie z.B. 
Strauch-, Hecken-, Rasen- und Staudenschnitt, jedoch 
keine behandelten Küchenabfälle wie z.B. gekochte Speise-
reste oder Eierschalen)  

 

20 02 01 

 

45,00 €/t 

6 

Anlieferung von Abfällen zu den Annahmestellen aus priva-
ten Haushaltungen (Kleinanlieferer) je Anlieferung  

 bis 180 Liter 
 ab 180,01 bis 450 Liter 

  
 

15,00 € 
25,00 € 

7 

Anlieferung von kompostierbaren Grünabfällen aus privaten 
Haushaltungen (Kleinanlieferer) zu den Grünannahmesam-
melstellen je Anlieferung 

- bis 180 Liter  

- von 180 bis 450 Liter 

  
 
 

2,50 € 

5,00 € 

8 

Schadstoffe, die am Schadstoffmobil 

eingesammelt werden: 

quecksilberhaltige Abfälle 

ölhaltige Betriebsmittel 

Kondensatoren/Transformatoren (PCB-haltig) 

Gasentladungslampen 

Spraydosen (Aerosole) 

Feuerlöscher 

Laborchemikalien (anorganisch) 

Laborchemikalien (organisch) 

Bleibatterien 

Lösemittel 

Säuren 

Laugen 

Fotochemikalien 

Pestizide (Pflanzenschutzmittel) 

Farben, Altlacke 

Dispersionsfarben 

Arzneimittel (Altmedikamente) 

Batterien und Akkumulatoren 

Inanspruchnahme des Schadstoffmobiles je angefangene 
Viertelstunde und je personenbesetztes Sammelfahrzeug  

 

Mautkosten je Einsatz und mautpflichtiges Fahrzeug 

 

 

 

06 04 04 

15 02 02 

16 02 09 

16 02 15 

16 05 04 

16 05 04 

16 05 07 

16 05 08 

16 06 01 

20 01 13 

20 01 14 

20 01 15 

20 01 17 

20 01 19 

20 01 27 

20 01 28 

20 01 32 

20 01 33 

 

 

 

 

 

 

5.109,04 €/t 

510,91 €/t 

4.789,73 €/t 

0,80 €/Stück 

2.315,03 €/t 

2.315,03 €/t 

4.949,38 €/t 

4.949,38 €/t 

15,96 €/t 

622,66 €/t 

1.197,43 €/t 

1.197,43 €/t 

1.037,78 €/t 

1.995,72 €/t 

478,97 €/t 

335,29 €/t 

3.352,80 €/t 

319,32 €/t 

74,42 €/ ¼. h 
 

 

15,70 €/ je 
Einsatz 

9 
Unbelastete Böden aus Privathaushalten (Kleinmengen ab 
0,5 t – max. 5,0 t) 

17 05 04 17,00 €/t 

 
Anlage 2 zur Abfallgebührensatzung: 
 

Gebührentarif Wertstoffhof am Kompostwerk Saerbeck 
 
Abfälle und Wertstoffe aus Privathaushalten können in haushaltsüblichen Mengen auf dem Wertstoffhof am Kom-
postwerk Saerbeck abgegeben werden. Die Abrechnung erfolgt pauschal nach Volumen (V) oder Anzahl/Stück. 
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Lfd. Nr. Abfall-/Wertstoffart  

1 Altglas (Behälterglas, Hohlglas) kostenlos 

2 Altkleider / Schuhe kostenlos 

3 Altpapier kostenlos 

4 Batterien kostenlos 

5 CDs, DVDs (Musik/Filme) kostenlos 

6 Elektroaltgeräte kostenlos 

7 leere Toner und Druckerpatronen kostenlos 

8 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen kostenlos 

9 Korken kostenlos 

10 Metalle kostenlos 

11 PE-Folien (sperrige Verpackungsfolie) kostenlos 

  Mindestgebühr Gebühr nach (V)  bis max. 

11 Grünabfall, Laub, Rasenschnitt 2,50 €  9,00 €/m³ 5,0 m³ 

12 Baumstubben (bis Durchmesser 1,50 m) 3,50 € 29,00 €/m³ 5,0 m³ 

13 Altholz (A I bis A III) 3,50 € 29,00 €/m³ 5,0 m³ 

14 Glas (Flachglas) 5,00 € 120,00 €/m³ 3,0 m³ 

15 Bauschutt 5,00 € 120,00 €/m³ 3,0 m³ 

16 Sperrmüll 5,00 € 70,00 €/m³ 5,0 m³ 

17 Restmüll 5,00 € 70,00 €/m³ 5,0 m³ 

18 Baumischabfall, inkl. (Bau-)Styropor  5,00 € 70,00 €/m³ 5,0 m³ 

19 gemischte Verpackungen, Kunststoffabfälle 5,00 € 70,00 €/m³ 5,0 m³ 

20a Altreifen ohne Felge  5,00 € 5,00 €/ Stück 8 Stück 

20b Altreifen mit Felge  7,00 € 7,00 €/ Stück 8 Stück 

21a Datenmüll aus Papier, sortenrein, ohne Ordner 1,00 € 10,00 €/m³ 0,5 m³ 

21b 
Datenträger (CD-ROM, Sticks, Disketten), für bis 
zu 20 Stück Pauschale;  keine Festplatten 2,00 € 2,00 €/20 St. 60  St. 
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Anlage 3 zur Abfallgebührensatzung 

 

 
 

Entgelte der EGST (nachrichtlich): 
 
Die EGST erhebt für die Beseitigung von Abfällen und Verwertung von Grünabfällen, die nicht von den 
Städten und Gemeinden des Kreises Steinfurt und Kleinanlieferern angeliefert werden, eigene Entgelte. 
Die Entgelte sind mindestens kostendeckend ermittelt und sie dienen bedarfsgerecht ebenfalls der Men-
gensteuerung. 
Seit 2020 werden zur Sicherung des Deponievolumens im Kreis Steinfurt nur noch Abfälle zur Beseiti-
gung auf der Deponie angenommen, die im Kreis Steinfurt angefallen sind. Alle bisherigen Tarife, die 
sich auf Abfälle mit Anfallort außerhalb des Kreises Steinfurt bezogen haben, entfallen in der Entgeltord-
nung. Sollten im Ausnahmefall dennoch Abfälle zur Beseitigung angenommen werden, die außerhalb 
des Gebietes des Kreises Steinfurt angefallen sind (z.B. Umsetzung einer ordnungsbehördlichen Ersatz-
vornahme im Notfall), so wird ein Aufschlag berechnet (siehe Fußnote*). 
 
Durch die massiven Baukostensteigerungen im Deponiebau steigt ebenfalls der Finanzbedarf für die 
Deponierrückstellungen, durch die die Kosten für die Stilllegung und Nachsorge der Deponie sicherge-
stellt werden. Diese Kosten sind während der aktiven Ablagerungszeit u.a. durch den Verkauf des Abla-
gerungsvolumens zu erwirtschaften. Daher sind die Entgelttarife, die sich auf Abfallanlieferungen an der 
Deponie beziehen, entsprechend anzupassen. Diese Anpassung ist hier bereits unterjährig zum 
01.07.2023 erfolgt. 
Zum 15.09.2023 wurde der Tarif 2.2.2 „Beton/Bauschutt geringfügig asbesthaltig zur Beseitigung“ neu 
aufgenommen, da die LAGA M23 für diese Abfälle neue Beseitigungsmaßnahmen beim Deponiebau 
vorgegeben hat, die den Aufwand erhöhen.   
 
Hinsichtlich der Kostenentwicklung bei den Verwertungspreisen zu den übrigen Abfällen (Restabfälle, 
Grünabfall, Bioabfall, etc.) wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Erläuterungstexte zur Ge-
bührenbedarfsberechnung 2024 verwiesen. 

 

Folgende Entgelte werden ab dem 01.01.2024 berechnet: 
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Lfd. Nr. Abfälle, die in der Positivliste der Abfallentsorgungssatzung des Kreises 
Steinfurt aufgeführt sind  

Entgelt ohne  

Umsatzsteuer 

1. 
Restabfälle, soweit sie nicht nachstehend aufgeführt sind und die außerhalb der 
kommunalen Sammlung angeliefert werden 

165,00 €/t 

 Mindestens je m³ Containervolumen 70,00 €/m³ 

   

2. 

Abfälle, die die Zuordnungskriterien des Anhanges 3, Tabelle 2 der Deponiever-
ordnung für die Deponieklasse II sowie die zusätzlichen Feststoffkriterien Koh-
lenwasserstoffe, PAK (nach EPA), PCB (nach LAGA) und BTX gem. Planfest-
stellung ZDA für abzulagernde Abfälle einhalten, im Kreis Steinfurt ihren Anfallort 
besitzen und direkt auf der Zentraldeponie Altenberge beseitigt werden dürfen: 

* 
   

2.1.1. 
Inerter Abfall, wie z.B. Gießereialtsande, belastete und unbelastete Böden oder 
Bauschutt, soweit nicht nachfolgend aufgeführt 

72,00 €/t* 

2.1.2. 
Inerter Abfall, wie z.B. Gießereialtsande, Böden oder Bauschutt, die gefährliche 
Stoffen enthalten und dem elektronischen Nachweisverfahren unterliegen, so-
weit nicht nachfolgend aufgeführt. 

72,50 €/t* 

2.2.1. Asbesthaltige Abfälle  130,00 €/t* 

2.2.2. Beton/Bauschutt geringfügig asbesthaltig zur Beseitigung 103,00 €/t* 

2.3.1. 
Dämmmaterial (Glaswolle, künstliche Mineralfaserabfälle, Abfallschlüssel: 17 06 
03, 17 06 04) und Abfälle zur Deponierung auf der ZDA mit einem spezifischen 
Gewicht von < 0,15 t/m³ 

337,00 €/t* 

2.3.2. 

Dämmmaterial (Glaswolle, künstliche Mineralfaserabfälle, Abfallschlüssel: 17 06 
03, 17 06 04) und Abfälle zur Deponierung auf der ZDA mit einem spezifischen 
Gewicht von < 0,15 t/m³, die gefährliche Stoffen enthalten und dem elektroni-
schen Nachweisverfahren unterliegen 

339,00 €/t* 

2.4.1. Schlämme (stichfest).  129,00 €/t* 

2.5.1 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken 

(Abfallschlüssel 19 01 12, Monobereich) 
262,00 €/t* 

3. Grünabfälle (Abfallschlüssel 20 02 01)  

3.1. Grünabfälle (gewerblich) 45,00 €/t 

3.2 Baumstubben/Stämme am Kompostwerk Saerbeck 98,50 €/t 

   

4. 
Altholz (Altholzkategorie A I bis A III gem. § 2 Ziffer 4a, b und c Altholzverord-
nung) 

78,00 €/t 

   
5. Mindestentgelte  

5.1 für Abfälle gem. lfd. Nr. 1 25,21 € 

5.2 für Abfälle gem. lfd. Nr. 2.1.1 bis 2.5.1 sowie 4 16,80 € 

5.3 für Abfälle gem. lfd. Nr. 3 10,08 € 

6 
Ausstellung eines Sammelentsorgungsnachweises für asbesthaltige Baustoffe 
(unabhängig von Mange und Laufzeit). 

150,00 € 

Anmerkungen:  

1. Werden Abfälle deponietechnisch verwertet, gelten nicht die vorstehenden Entgelte.  

2. Änderungen der Entgelte für die Verwertung/Beseitigung/Entsorgung sind in begründeten Fällen möglich, soweit 
dadurch keine Kostenunterdeckung entsteht. 

Fußnote: *Abfälle mit Herkunft außerhalb des Kreis Steinfurt werden im Regelfall nicht angenommen. Sollten sie 

doch angenommen werden, so wird ein Aufschlag von 50 €/t berechnet. 



570 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung von Abfallentsorgungsanlagen (Abfallgebührensatzung) wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung 
gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Steinfurt, 14.12.2023      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
         Az. 13/2 – 01.02.05-001/009 
         gez. Dr. Martin Sommer 
         Landrat    
 
         Kreis Steinfurt 49/2023/430 
 
 

431. Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die Abfallentsorgung im 
Kreis Steinfurt 2024 vom 14.12.2023 (Abfallentsorgungssatzung) 

 
 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -KrO- in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 2, 3, 5 und 9 des Kreislaufwirtschafts-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen -LKrWG- vom 21. Juni 1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (GV. NRW. S. 443), hat der Kreistag 
des Kreises Steinfurt in seiner Sitzung am 11.12.2023 folgende Satzung über die Abfallentsor-

gung im Kreis Steinfurt 2024 (Abfallentsorgungssatzung) beschlossen: 

 

§ 1 

Aufgaben 

(1) Der Kreis betreibt die Entsorgung der Abfälle in seinem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze 
und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaft-
liche Einheit.  

(2) Die abfallwirtschaftlichen Aufgaben hat der Kreis auf die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt 
mbH (EGST), Im Bioenergiepark 3, 48369 Saerbeck, übertragen. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18976&vd_back=N916&sg=0&menu=0
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§ 2 

Umfang der Abfallentsorgung 

Die Entsorgung von Abfällen durch den Kreis Steinfurt umfasst nach Maßgabe des Abfallwirt-
schaftskonzeptes (AWK) Maßnahmen zur Vermeidung von Abfällen, zur Vorbereitung zur Wie-
derverwendung, zum Recycling, zur sonstigen Verwertung, insbesondere zur stofflichen oder 
energetischen Verwertung sowie zur Verfüllung und zur Beseitigung von allen Abfällen. Des 
Weiteren umfasst die Entsorgung auch das Gewinnen von Energie aus Abfällen sowie das Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen nach Maßgabe dieser Satzung. Das Einsammeln 
und Befördern zur Verwertung und/oder die Behandlung bzw. Ablagerung der Abfälle und der 
Transport zu Umladestationen wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach 
den von ihnen erlassenen Abfallsatzungen und unter Beachtung des AWK des Kreises Steinfurt 
in seiner jeweils gültigen Fassung wahrgenommen. Die erforderlichen Festlegungen für die 
Maßnahmen der kreisangehörigen Gemeinden sind in den § 4, 5 und 10 berücksichtigt. 

 

§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 

(1) Von der Entsorgung ausgeschlossen sind gem. § 20 Abs. 2 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56), mit Zustimmung der zuständigen Be-
hörde:  

a) Alle Abfälle, die nicht in der Anlage (Positivkatalog), der Bestandteil dieser Sat-
zung ist, aufgeführt sind: Dies gilt auch dann, wenn diese Abfälle mit anderen 
- nicht ausgeschlossenen - vermischt sind, ungeachtet des Mischungsverhält-
nisses. 

b) Grundsätzlich von der Entsorgung ausgeschlossen sind flüssige, nicht stich-
feste, staubende und gasende Abfälle jeglicher Art sowie Abfälle, die aufgrund 
ihrer Temperatur eine Brandgefahr darstellen können. 

c) Verpackungen i. S. d. § 3 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rück-
nahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsge-
setz - VerpackG) vom 05. Juli 2017 (BGBl. I. S. 2234), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 124, soweit Rück-
nahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen. 

 

(2) Über Absatz 1 hinaus kann der Kreis in Einzelfällen mit Zustimmung der oberen Abfallwirt-
schaftsbehörde Abfälle vom Anliefern, Behandeln, Lagern und Ablagern ausschließen, 
wenn diese nach ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen entsorgt werden können. 

(3) Soweit Abfälle von der Entsorgung durch den Kreis ausgeschlossen sind, ist der Besitzer 
dieser Abfälle nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zur Entsorgung ver-
pflichtet. 

(4) Weitere Abfälle können vom Kreis entsorgt werden, soweit die erforderlichen Zulassungen 
von den jeweils zuständigen Behörden erteilt werden. 
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§ 4 

Schadstoffhaltige Abfälle 

(1) § 3 Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung auf solche Abfälle aus Haushaltungen, die we-
gen ihres Schadstoffgehaltes zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit getrennter Ent-
sorgung bedürfen; dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 
oder Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den zuvor genannten Abfällen entsorgt wer-
den können. Anlieferungsberechtigt für Kleinmengen sind neben Haushaltungen nur sol-
che Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe, bei denen jährlich insgesamt nicht mehr als 
500 kg, der in der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung – AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379 ff.), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533), durch ein Sternchen (*) als 
gefährlich gekennzeichnete Abfallarten, anfallen. 

(2) Gefährliche Abfälle dürfen, soweit sie aus Haushaltungen stammen, nur zu den von den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern bekannt gegebenen Terminen an den Sammel-
stellen und Sammelfahrzeugen (Schadstoffmobil) angeliefert werden. Soweit sie aus Ge-
werbe- oder Dienstleistungsbetrieben stammen, sind sie – falls der Abfallbesitzer eine Ent-
sorgung nicht selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte in einer dafür zugelassenen 
Anlage vornimmt – dem für diesen Zweck eingerichteten Sammelsystem, nach vorheriger 
Anmeldung, zuzuführen. 

(3) Die getrennte Erfassung der Problemabfälle durch das Schadstoffmobil ist mindestens 4-
mal jährlich in jeder Stadt oder Gemeinde durchzuführen.  

 

§ 5 

Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen 

(1) Der Kreis stellt den Eingangsbereich der Zentraldeponie Altenberge für alle Abfälle zur 
Verfügung, soweit  

a) die Abfälle nicht an den in Abs. 2 genannten Anlagen anzuliefern sind oder 

b) die Abfälle nicht an den in Abs. 3 genannten Anlagen angeliefert werden. 

(2) Folgende weitere Annahmestellen werden vom Kreis zur Verfügung gestellt, an denen die 
nachfolgend aufgeführten Abfälle anzuliefern sind:  

a) Für Haus- und Sperrmüll aus kommunalen Sammlungen: 

 Zentraldeponie Altenberge, Westenfeld 110, 48341 Altenberge für die 
Städte und Gemeinden: Altenberge, Emsdetten, Greven, Horstmar, Laer, 
Metelen, Neuenkirchen, Nordwalde, Ochtrup, Saerbeck, Steinfurt und 
Wettringen 

 Umschlag Ibbenbüren auf dem Gelände der Manfred Woitzel GmbH & Co. 
KG, Zeppelinstraße 13, 49479 Ibbenbüren für die Städte und Gemeinden 
Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Met-
tingen, Recke, Rheine, Tecklenburg und Westerkappeln 

 

b) Für Grünabfälle (Gartenabfälle, wie z.B. Strauch-, Hecken-, Rasen- und Stauden-
schnitt, jedoch keine Küchenabfälle wie z.B. Speisereste, Obst-, Gemüseabfälle 
oder Eierschalen):  
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 Kompostwerk Saerbeck, Im Bioenergiepark 16, 48369 Saerbeck 

 Reterra West GmbH & Co. KG, Westenfeld 107a, 48341 Altenberge 

 Manfred Woitzel GmbH & Co. KG, Zeppelinstraße 13, 49479 Ibbenbüren 

 Kockmann GmbH, Weinerpark 17, 48607 Ochtrup 

 Kockmann GmbH, Wertstoffhof Steinfurt-Burgsteinfurt, Carl-Benz-Straße 
13, 48565 Steinfurt 

 Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str. 158, 49497 Mettingen 

 PreZero Service Nord-Westfalen GmbH & Co. KG, Hullmanns Damm 15, 
49525 Lengerich (bis 3 m³ je Anlieferung) 

 Lohmann Containerdienst GmbH, Gutenbergstraße 7, 48282 Emsdetten 

(bis 3 m³ je Anlieferung)  

 Remondis Emsdetten GmbH, Sternbusch 50, 48282 Emsdetten (bis 3,0 
m³ je Anlieferung)  

c) Für Bioabfälle (auch Küchen- und Speiseabfälle) aus kommunalen Sammlungen:  

 Kompostwerk Saerbeck, Im Bioenergiepark 16, 48369 Saerbeck für alle 
Städte und Gemeinden des Kreises Steinfurt  
 

d) Für Papier/Pappe/Kartonagen (PPK):  

 Remondis Emsdetten GmbH, Sternbusch 50, 48282 Emsdetten für die 
Städte und Gemeinden Altenberge, Emsdetten, Horstmar, Laer, Nord-
walde, Saerbeck und Steinfurt 

 PreZero Service Nord-Westfalen GmbH & Co. KG, Hullmanns Damm 15, 
49525 Lengerich für die Städte und Gemeinden Ladbergen, Lengerich, Li-
enen, Lotte und Tecklenburg 

 Stenau Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft GmbH & Co. KG, Hentschel-
straße 7, 48599 Gronau für die Städte und Gemeinden Metelen und Och-
trup 

 Manfred Woitzel GmbH & Co. KG, Zeppelinstraße 13, 49479 Ibbenbüren 
für die Städte und Gemeinden Ibbenbüren, Mettingen, Recke und Wester-
kappeln 

 2M Recycling GmbH, Sandkampstraße 219, 48432 Rheine für die Städte 
und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Neuenkirchen und Wettringen  

  

e) Für Abfälle gem. § 4: 

 das Schadstoffmobil und  

 für die Stadt Rheine die Annahmestelle auf dem Wertstoffhof der Techni-
schen Betriebe Rheine, Am Bauhof 2 – 16, 48431 Rheine 

f) Für Elektro- und Elektronikgeräte, soweit diese Geräte nicht nach dem Elektro- 
und Elektronikgerätegesetz zu entsorgen sind:  

 Lohmann Containerdienst GmbH, Gutenbergstraße 7, 48282 Emsdetten 



574 
 

g) Für Krankenhausabfälle (Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden, z. B. 
Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung und Windeln): 

 2M Recycling GmbH, Sandkampstraße 219, 48432 Rheine  

(3) Nicht aus den kommunalen Sammlungen stammende gemischte Siedlungsabfälle aus 
dem Kleingewerbe (bis max. 5 m³ im Einzelfall) und aus privaten Haushaltungen (Kleinan-
lieferer) können auch an nachfolgenden Annahmestellen angeliefert werden:  

 Kompostwerk Saerbeck, Im Bioenergiepark 16, 48369 Saerbeck 

 2M Recycling GmbH, Sandkampstraße 219, 48432 Rheine 

 Manfred Woitzel GmbH & Co. KG, Zeppelinstraße 13, 49479 Ibbenbüren 

 PreZero Service Nord-Westfalen GmbH & Co. KG, Hullmanns Damm 15, 

49525 Lengerich 

 Büscher-Seifert, Neuenkirchener Straße 158, 49497 Mettingen 

 Kockmann GmbH, Wertstoffhof Steinfurt-Burgsteinfurt, Carl-Benz-Straße 
13, 48565 Steinfurt 

 Lohmann Containerdienst GmbH, Gutenbergstraße 7, 48282 Emsdetten 
 

(4) Der Kreis ist berechtigt, im Einzelfall von der Zuordnung abzuweichen, wenn dies aus 
Gründen einer ordnungsgemäßen Entsorgung oder aus organisatorischen oder techni-
schen Gründen erforderlich ist, soweit die erforderlichen Zulassungen von den jeweils zu-
ständigen Behörden erteilt werden.  

 

§ 6 

Anschluss- und Benutzungsrecht für Besitzer von Abfällen 

Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch eine kreisangehörige Ge-
meinde ausgeschlossen sind, ist berechtigt, vom Kreis bzw. der EGST das Behandeln, Lagern 
und Ablagern der Abfälle zu verlangen, soweit der Kreis diese Abfälle nicht seinerseits von der 
weiteren Entsorgung ausgeschlossen hat (Anschluss- und Benutzungsrecht). 

 

§ 7 

Anschluss- und Benutzungszwang für Besitzer von Abfällen 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet des Kreises liegenden Grundstücks ist verpflichtet, sein 
Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das 
Grundstück von privaten Haushalten zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). 
Der Eigentümer eines Grundstücks als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesit-
zer (z. B. Mieter, Pächter) ist verpflichtet, die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm 
anfallenden Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushalten im Rahmen der §§ 2 bis 6 der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). Abfälle 
aus privaten Haushalten sind nach § 17 Abs. 1 S. 1 KrWG i. V. m. § 2 Nr. 2 der Verordnung 
über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- 
und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I. 
S. 896, zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700) 
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Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, ins-
besondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie an-
deren vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen und Einrichtungen des betreuten 
Wohnens.  

(2) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die 
nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig, z. B. gewerblich/industriell genutzt werden, 
haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken 
Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 17 Abs. 1 S. 2 KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 
Abs. 1 GewAbfV insbesondere für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 
GewAbfV, die nicht verwertet werden, eine Pflichtrestmülltonne nach den näheren Maß-
gaben der Satzungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu nutzen. Gewerbli-
che Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten sind Sied-
lungsabfälle, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das Europäische Abfallver-

zeichnis aufgeführt sind. 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach den Absätzen 1 und 2 besteht auch für Grund-

stücke, die gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushalten zu Wohnzwe-
cken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). 

(4) Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch eine kreisangehörige 
Stadt oder Gemeinde ausgeschlossen sind, ist verpflichtet, das Behandeln, Lagern und 
Ablagern der Abfälle in den vom Kreis zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen 
vornehmen zu lassen, soweit der Kreis diese Abfälle nicht seinerseits von der weiteren 
Entsorgung ausgeschlossen hat und soweit der Abfallerzeuger und -besitzer nach § 17 
Abs. 1 KrWG zur Überlassung verpflichtet ist (Anschluss- und Benutzungszwang). Dies gilt 
auch für den Fall des § 7 Abs. 1 GewAbfV, wenn eine kreisangehörige Stadt oder Ge-
meinde das Einsammeln und Befördern ausgeschlossen hat. Der Benutzungszwang be-
steht nicht,  

 soweit Abfälle nach § 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, 
 soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind, durch ordnungsgemäß angezeigte ge-

meinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden, 

 soweit Abfälle, die nicht gefährlich sind, durch gewerbliche Sammlung einer ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn und so-
weit dies dem Kreis nachgewiesen wird und nicht überwiegende öffentliche In-
teressen entgegenstehen. 

 

§ 8 

Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen  

durch die Städte und Gemeinden 

(1) Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben im Rahmen der §§ 1 - 4 die in ihrem 
Gebiet anfallenden und ihnen zu überlassenden Abfälle einzusammeln und zu den vom 
Kreis dafür gem. § 5 zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen und Annahme-
stellen zu befördern. 

(2) Kommunale Bioabfälle sind innerhalb von 2 Werktagen nach Sammlung zur Annahme-
stelle gem. § 5 Abs. 2 c) zu befördern.  
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§ 9 

Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen und Annahmestellen 

(1) Die Benutzung der vom Kreis zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen und An-
nahmestellen richtet sich, soweit darüber in dieser Satzung nichts enthalten ist, nach der 
jeweiligen Betriebsordnung.  

(2) Abfälle, die die Gemeinden nach ihren satzungsrechtlichen Bestimmungen vom Einsam-
meln und Befördern ausgeschlossen haben, sind von den Abfallbesitzern bei der hierfür 
nach § 5 vorgesehenen Abfallentsorgungsanlage und Annahmestelle anzuliefern. 

(3) Der Kreis oder der von ihm beauftragte Dritte kann Abfälle zurückweisen, wenn die Anfor-
derungen der Benutzungsordnung nicht eingehalten werden, im Einzelfall entstehende 
Mehrkosten sind vom Abfallanlieferer über die nach § 17 zu zahlende Gebühr bzw. Ent-
gelte hinaus zu tragen. Dies gilt auch für angelieferte Abfälle, die von der Entsorgung aus-
geschlossen sind. 

(4) Wird ein Gemisch aus zwei oder mehr Abfallarten angeliefert, jedoch nur als eine Abfallart 
deklariert, so ist die jeweils höhere Gebühr bzw. das jeweils höhere Entgelt zu zahlen. 

(5) Für  Bioabfall- und Grünabfallanlieferungen mit einem Störstoffanteil von mehr als 3 Gew.-
% ist eine erhöhte Gebühr zu entrichten, sofern nicht vom Zurückweisungsrecht Gebrauch 
gemacht wird. Die Höhe dieser Gebühr ergibt sich aus der jeweils gültigen "Gebührensat-
zung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Steinfurt".   
Im Einzelfall entstehende Mehrkosten (z. B. Analyse- und Sortierkosten) sind von der für 
die Einsammlung zuständigen kreisangehörigen Kommune über die nach § 17 zu zahlen-
der Gebühr hinaus zu tragen. 

 
§ 10 

Verwertung von Abfällen 

(1) Der Kreis stellt im Rahmen seiner Zuständigkeit die Verwertung von Papier/Pappe/Karto-
nagen (PPK) sowie von Bio- sowie Grünabfällen auch durch die Beauftragung Dritter si-
cher.  

(2) Besitzer, deren Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch kreisangehörige Städte oder 
Gemeinden ausgeschlossen sind, haben Papier/Pappe/Kartonagen, Hohlglas und Bioab-
fälle getrennt von anderen Abfällen einer Verwertung zuzuführen. 

(3) Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben zur Verwertung folgende Abfälle min-
destens in dem nachfolgend festgelegten Umfang getrennt zu erfassen: 

 Papier/Pappe/Kartonagen sollen im Rahmen einer regelmäßigen Grundstück-
sentsorgung (Holsystem mittels Papiermonotonne) getrennt von anderen Abfäl-
len eingesammelt und einer Verwertung zugeführt werden. Der Abfuhrrhythmus 
soll einen Monat nicht überschreiten. 

 Bioabfälle sollen im Rahmen einer regelmäßigen Grundstücksentsorgung (Hol-
system mittels Bioabfalltonne) getrennt von anderen Abfällen eingesammelt und 
einer Verwertung zugeführt werden. Der Abfuhrrhythmus soll zwei Wochen 
nicht überschreiten. 

(4) Von den abfallwirtschaftlichen Festlegungen kann der Kreis im Einzelfall auf begründeten 
Antrag hin widerruflich Ausnahmen zulassen. Die Ausnahmen können befristet und mit 
Nebenbestimmungen versehen werden.  
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§ 11 

Getrennthaltung von Abfällen 

Vorbehaltlich anderer bundes- oder landesrechtlicher Regelungen haben nicht an die öffentliche 
Abfallentsorgung angeschlossene Personen, Betriebe und Einrichtungen einschl. der Beförde-
rer Abfälle getrennt zu halten und den für den jeweiligen Abfallstoff eingerichteten örtlichen Sam-
melsystemen (öffentlich aufgestellten Sammelbehältern, Einzelwertstoffbehältern im Holsystem 
oder Straßensammlungen) bzw. Verwertungsanlagen zuzuführen, wenn dadurch bestimmte Ab-
fallarten verwertet oder für sie vorgesehene Entsorgungswege genutzt werden können. Von 
dieser Verpflichtung kann der Kreis durch Ausnahmegenehmigung im Einzelfall oder durch All-
gemeinverfügung entbinden. 

 

§ 12 

Anmeldepflichten 

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden haben der EGST jede wesentliche Änderung für die an-
fallenden Abfälle nach Zusammensetzung und Menge unverzüglich zu melden.  

(2) Das Gleiche gilt für den Besitzer von Abfällen, sofern dieser nach § 7 seine Abfälle unmit-
telbar dem Kreis bzw. der EGST zu überlassen hat, und zwar auch für den erstmaligen 
Anfall von Abfällen. Wechselt der Inhaber des Betriebes, aus dem bisher regelmäßig Ab-
fälle zu einer der in § 5 Abs. 1 bis 3 aufgeführten Abfallentsorgungsanlagen und Annah-
mestellen unmittelbar befördert worden sind, so hat der neue Inhaber dies der EGST un-
verzüglich mitzuteilen. 

 

§ 13 

Auskunftspflicht und Betretungsrecht 

(1) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, über § 12 hinaus alle für die Abfallentsorgung 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle 
anfallen, sind verpflichtet das Betreten der Grundstücke zum Zwecke der Überwachung 
der Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen zu dulden (§ 19 KrWG). 

(3) Den Beauftragten des Kreises ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 
werden, ungehinderter Zutritt zu Grundstücken und insbesondere zu solchen Betrieben zu 
gewähren, bei denen Abfälle anfallen: Auf den Grundstücken vorhandene Sammelstellen 
für Abfälle müssen zu diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. 

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anordnung nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist entsprochen, ist der Kreis berechtigt, die notwendigen Zwangs-
mittel nach §§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. 2003, S. 24), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230), 
anzuwenden, insbesondere die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlussbe-
rechtigten durchzuführen oder von anderen durchführen zu lassen. 

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen vom Kreis ausgestellten Dienstausweis auszu-
weisen. 
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§ 14 

Abfallberatung 

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden informieren und beraten über die Möglichkeiten 
der Vermeidung, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen Ver-
wertung und der Beseitigung sowie der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen aus Haus-
halten. Für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen obliegt diese Aufgabe der EGST. 

 

§ 15 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 

(1) Unterbleibt die dem Kreis obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschrän-
kungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, be-
triebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen 
Maßnahmen sobald wie möglich nachgeholt. 

(2) Im Fall des Abs. 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder Entgelte 
oder auf Schadensersatz. 

§ 16 

Anfall der Abfälle 

(1) Als angefallen zum Ablagern, Behandeln oder Umladen in den vom Kreis zur Verfügung 
gestellten Abfallentsorgungsanlagen/Annahmestellen gelten dem Kreis nach § 17 Abs. 1 
KrWG zu überlassene Abfälle, sobald die Voraussetzungen des Abfallbegriffs des § 3 Abs. 
1 KrWG erstmals erfüllt sind. 

(2) Die Abfälle gehen in das Eigentum des Kreises über, sobald sie bei der Abfallentsorgungs-
anlage/Annahmestelle angenommen sind.  

(3) Der Kreis ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. 
Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt.  

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen.  

 

§ 17 

Gebühren und Entgelte 

Für die Inanspruchnahme der in § 5 Abs. 1 bis 3 aufgeführten Abfallentsorgungsanlagen und 
Annahmestellen werden Benutzungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen "Gebüh-

rensatzung für die Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Steinfurt" in der jeweils 
gültigen Fassung erhoben, mit Ausnahme der Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen 
und Annahmestellen mit Abfällen, die von den Abfallbesitzern außerhalb der kommunalen Ein-
sammlung überlassen werden und aus anderen Herkunftsbereichen als aus privaten Haushal-
ten stammen. Erzeugern oder Anlieferern dieser nicht aus Haushalten stammenden Abfälle wer-
den grundsätzlich Entgelte entsprechend der der Gebührensatzung beigefügten Entgeltordnung 
von der EGST direkt in Rechnung gestellt. 
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§ 18 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ord-
nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 

1. vom Einsammeln und Befördern durch kreisangehörige Gemeinden ausgeschlos-
sene Abfälle nicht bestimmungsgemäß zu einer vom Kreis zur Verfügung gestellten 
Abfallentsorgungsanlage und Annahmestelle befördert (§ 7 und § 9 Abs. 2), 

2. Abfälle unter Verstoß gegen §§ 3 und 5 an den Abfallentsorgungsanlagen und An-
nahmestellen anliefert, 

3. entgegen § 4 Abs. 1 S. 2 Abfälle anliefert, 

4. entgegen § 9 Abs. 1 gegen Betriebsordnungen für Abfallentsorgungsanlagen ver-

stößt, 

5. den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls 
nicht unverzüglich anmeldet (§ 12), 

6. entgegen § 13 Abs. 1 erforderliche Auskünfte nicht, nicht richtig, unvollständig oder 
nicht fristgerecht abgibt oder Anordnungen nach § 13 Abs. 4 S. 1 nicht befolgt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet werden, 
soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen.  

 

§ 19 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallent-
sorgung des Kreises Steinfurt vom 15. Dezember 2022 außer Kraft. 
 
Anlage zur Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinfurt (§ 3 Abs. 1 a) 

 

Abfallartenkatalog (Positivliste) 
Die zur Entsorgung zugelassenen Abfälle sind im Folgenden mit einem Abfallschlüssel gemäß 
der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV) 
vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533.), aufgelistet. Für Abfallarten, die mit Indizes gekennzeichnet 
sind, ist eine Entsorgung durch den Kreis Steinfurt nur unter Berücksichtigung der jeweils ange-
führten Indizes möglich (Erläuterungen am Ende dieser Auflistung).  

Abfälle, die nicht abgelagert werden, also vorbehandelt werden, dürfen 

(1) eine Kantenlänge von 2 m nicht überschreiten und  

(2) nicht gerollt, mehrlagig und gebündelt sein.  

Weiterhin werden größere Mengen von mit Blut oder anderen Sekreten sichtbar verunreinigte Abfälle aus dem 
medizinischen Bereich nur angenommen, wenn sie in undurchsichtigen, flüssigkeitsundurchlässigen und verschlos-
senen Kunststoffsäcken (Polyethylen mit mind. 0,05 mm Folienstärke) der Abfallentsorgung zugeführt werden. 
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Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

01   Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der phy-

sikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen 

01 03   Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metall-

haltigen Bodenschätzen 

01 03 07  *, 1 andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und che-

mischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen 

01 03 09  1 Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Rot-

schlamm, der unter 01 03 07 fällt 

    

01 04   Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 

nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

01 04 07  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen 

Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen 

01 04 08  1 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch, mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 

07 fallen 

01 04 09  1 Abfälle von Sand und Ton 

01 04 10  1 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 

fallen 

01 04 11  1 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 01 04 07 fallen 

01 04 12  1 Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung 

von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 

fallen 

01 04 13  1 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 04 07 fallen 

    

01 05   Bohrschlämme und andere Bohrabfälle 

01 05 04  1 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 

01 05 05  *, 1 ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle 

01 05 06  *, 1 Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

01 05 07  1 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 

05 05 und 01 05 06 fallen 

01 05 08  1 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 05 05 und 01 05 06 fallen 
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02   Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nah-

rungsmitteln 

02 01   Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 

Jagd und Fischerei 

02 01 01  1 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen 

02 01 02    Abfälle aus tierischem Gewebe 

02 01 03    Abfälle aus pflanzlichem Gewebe 

02 01 04   Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 

    

02 02    Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und an-

deren Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 

02 02 03    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

02 03    Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Ge-

treide, Speiseölen, Kakao, Kaffee und Tabak, aus der Konservenherstel-

lung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung 

und Fermentierung von Melasse 

02 03 01   1 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozes-

sen 

02 03 03    Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln 

02 03 04    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

02 04   Abfälle aus der Zuckerherstellung 

02 04 01  1 Rübenerde 

02 04 02  1 nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm 

    

02 05    Abfälle aus der Milchverarbeitung 

02 05 01    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

02 06    Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 

02 06 01    für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
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02 07   Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Geträn-

ken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) 

02 07 01   1 Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerungen des 

Rohmaterials 

02 07 02   1 Abfälle aus der Alkoholdestillation 

02 07 03  1 Abfälle aus der chemischen Behandlung 

02 07 04   1 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

    

03   Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, 

Zellstoffen, Papier und Pappe 

03 01   Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Mö-

beln 

03 01 01   Rinden und Korkabfälle 

03 01 04  * Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche 

Stoffe enthalten 

03 01 05   Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

    

03 03   Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton 

und Pappe 

03 03 01   Rinden- und Holzabfälle 

03 03 02   1 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) 

03 03 05    De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling 

03 03 07   mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfäl-

len 

03 03 08   Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling 

03 03 10    Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen 

Abtrennung 

    

04   Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 

04 01    Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie 

04 01 01    Fleischabschabungen und Häuteabfälle 

04 01 06   1 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbe-

handlung 
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04 01 07   1 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbe-

handlung 

04 01 08   1 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falz-

späne) 

04 01 09   1 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish 

    

04 02   Abfälle aus der Textilindustrie 

04 02 09   Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 

04 02 10    organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse) 

04 02 14  * Abfälle aus dem Finish, die organische Lösemittel enthalten 

04 02 15    Abfälle aus dem Finish, mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen 

04 02 21   Abfälle aus unbehandelten Textilfasern 

04 02 22   Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern 

    

05   Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse 

05 01   Abfälle aus der Erdölraffination 

05 01 13  1 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung 

    

06   Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen 

06 03   Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden 

06 03 13  *, 1 feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten 

06 03 14   1 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 

03 13 fallen 

06 03 15  *, 1 Metalloxide, die Schwermetalle enthalten 

06 03 16  1 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen 

    

06 13   Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a.n.g. 

06 13 03  1 Industrieruß 

06 13 04  *, 3 Abfälle aus der Asbestverarbeitung 

    

07   Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen 
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07 01    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) or-

ganischer Grundchemikalien 

07 01 08  * andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

    

07 02   Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern 

07 02 08  * andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

07 02 13   Kunststoffabfälle 

    

07 06    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung und Anwendung (HZVA) von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körper-

pflegemitteln 

07 06 08  * andere Reaktions- und Destillationsrückstände 

    

08   Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, Lacke, Emaille), Klebstof-

fen, Dichtmassen und Druckfarben 

08 01    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

und Entfernung von Farben und Lacken 

08 01 12    Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen 

    

08 03    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Druckfarben 

08 03 17  *, 1 Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

08 03 18   1 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen 

       

08 04    Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) 

von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Ma-

terialien) 

08 04 10    Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 

09 fallen 

    

09   Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01   Abfälle aus der fotografischen Industrie 

09 01 07   Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten 
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09 01 08   Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen 

enthalten 

    

10   Abfälle aus thermischen Prozessen 

10 01   Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) 

10 01 01  1 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kes-

selstaub, der unter 10 01 04 fällt 

10 01 02  1 Filterstäube aus Kohlefeuerung 

10 01 03  1 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz 

10 01 04  *, 1 Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 

10 01 05  1 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester 

Form 

10 01 14  *, 1 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbren-

nung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 15  1 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbren-

nung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen 

10 01 16  *, 1 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 01 17  1 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 01 16 fallen 

    

10 02   Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie 

10 02 01  1 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke 

10 02 02  1 unverarbeitete Schlacke 

10 02 07  *, 1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten  

10 02 08  1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 

02 07 fallen 

10 02 13  *, 1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 

10 02 14  1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 10 02 13 fallen 

10 02 15  1 andere Schlämme und Filterkuchen 

    

10 03   Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie 

10 03 25  *, 1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 

enthalten 
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10 03 26  1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 10 03 25 fallen 

    

10 06   Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie 

10 06 04  1 andere Teilchen und Staub 

    

10 07   Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie 

10 07 04  1 andere Teilchen und Staub 

    

10 08   Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie 

10 08 04  1 andere Teilchen und Staub 

    

10 09   Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl 

10 09 03  1 Ofenschlacke 

10 09 05  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 

10 09 06  1 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 09 05 fallen 

10 09 07  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 

10 09 08  1 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 09 07 fallen 

    

10 10   Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen 

10 10 05  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen 

10 10 06  1 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 10 05 fallen 

10 10 07  *, 1 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen 

10 10 08  1 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 10 07 fallen 

    

10 11   Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen 

10 11 03  1 Glasfaserabfall 

10 11 11  *, 1 Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z. 

B. aus Elektronenstrahlröhren) 

10 11 12  1 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt 
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10 12   Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen 

Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug 

10 12 01  1 Rohmischungen vor dem Brennen 

10 12 03  1 Teilchen und Staub 

10 12 05  1 Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 

10 12 06  1 verworfene Formen 

10 12 08  1 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem 

Brennen) 

10 12 09  *, 1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten 

10 12 10  1 feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 

12 09 fallen 

    

10 13   Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnis-

sen aus diesen 

10 13 01  1 Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen 

10 13 04  1 Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk 

10 13 06  1 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 

10 13 09  *, 2 asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 

10 13 10  1 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 13 09 fallen 

10 13 11  1 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen 

10 13 14  1 Betonabfälle und Betonschlämme 

    

11   Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung 

von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallogie  

11 01   Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung 

von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Bei-

zen, Ätzen, Phosphatieren, alkalisches Entfetten und Anodisierung) 

11 01 09  *, 1 Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten 

11 01 10  1 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen 

11 01 13  *, 1 Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten 

11 01 14   1 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen 

    



588 
 

Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

12   Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physi-

kalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und 

Kunststoffen 

12 01   Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physi-

kalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und 

Kunststoffen 

12 01 01   Eisenfeil- und -drehspäne 

12 01 02   Eisenstaub und -teile 

12 01 03   NE-Metallfeil- und -drehspäne 

12 01 05   Kunststoffspäne und -drehspäne 

12 01 12  * gebrauchte Wachse und Fette 

12 01 14  *, 1 Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten 

12 01 15  1 Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen 

12 01 16  *, 1 Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 

12 01 17  1 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen 

12 01 20  *, 1 gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 

12 01 21  1 gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 

fallen 

    

13   Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Öl-

abfälle, die unter 05, 12 und 19 fallen) 

13 05    Inhalte von Öl-/Wasserabscheidern 

13 05 03  *, 1 Schlämme aus Einlaufschächten 

    

15   Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und 

Schutzkleidung (a. n. g.) 

15 01   Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpa-

ckungsabfälle) 

15 01 01   Verpackungen aus Papier und Pappe 

15 01 02   Verpackungen aus Kunststoff 

15 01 03   Verpackungen aus Holz 

15 01 04   Verpackungen aus Metall 

15 01 05   Verbundverpackung 

15 01 06   gemischte Verpackungen 
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15 01 07   Verpackungen aus Glas 

15 01 10  * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefähr-

liche Stoffe verunreinigt sind 

    

15 02   Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung 

15 02 02  * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und 

Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

15 02 03   Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 15 02 02 fallen 

    

16   Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind 

16 01   Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Ma-

schinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der 

Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 1606 und 1608) 

16 01 03  4 Altreifen 

16 05   Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien 

16 05 06  * Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, 

einschließlich Gemische von Laborchemikalien 

16 05 07  * gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 

oder solche enthalten 

16 05 09   gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 

07 oder 16 05 08 fallen 

    

16 11   Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien 

16 11 01  *, 1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgi-

schen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 11 02  1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgi-

schen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen 

16 11 03  *, 1 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozes-

sen, die gefährliche Stoffe enthalten 

16 11 04  1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen 

16 11 05  *, 1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, 

die gefährliche Stoffe enthalten 

16 11 06  1 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen 
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17   Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten 

Standorten) 

17 01   Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik 

17 01 01  1 Beton 

17 01 02  1 Ziegel 

17 01 03  1 Fliesen, Ziegel und Keramik 

17 01 06  *, 1 Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Ke-

ramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

17 01 07  1 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 17 01 06 fallen 

    

17 02   Holz, Glas und Kunststoff 

17 02 01   Holz 

17 02 02  1 Glas 

17 02 03   Kunststoff 

17 02 04  *, 1 Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährli-

che Stoffe verunreinigt sind 

    

17 03   Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

17 03 01  *, 1 Kohlenteerhaltige Bitumengemische  

17 03 02  1 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen 

    

17 04    Metalle (einschließlich ihrer Legierungen) 

17 04 01    Kupfer, Bronze, Messing 

17 04 02    Aluminium 

17 04 05    Eisen und Stahl 

17 04 06    Zinn 

17 04 07    gemischte Metalle 

17 04 10  * Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten 

17 04 11    Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen 
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17 05   Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und 

Baggergut 

17 05 03  *, 1 Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 

17 05 04  1 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 

17 05 05  *, 1 Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 

17 05 06  1 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 

17 05 07  *, 1 Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 

17 05 08  1 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt 

    

17 06   Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe 

17 06 01  *, 1 2 Dämmmaterial, das Asbest enthält 

17 06 03  *, 1 anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 

Stoffe enthält 

17 06 04  1 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt 

17 06 05  *, 1, 2 asbesthaltige Baustoffe  

    

17 08   Baustoffe auf Gipsbasis 

17 08 01  *, 1 Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

17 08 02  1 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 

    

17 09   Sonstige Bau- und Abbruchabfälle 

17 09 03  *, 1, 2 sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die ge-

fährliche Stoffe enthalten 

17 09 04  1 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 

01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

    

18   Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und 

Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht unmittelbar 

aus der Krankenpflege stammen) 

18 01   Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von 

Krankheiten beim Menschen 

18 01 01  1 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 

18 01 04   Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 

keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsver-

bände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) 
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18 01 06  * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

18 01 07   Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen 

18 01 08  * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

18 01 09   Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen 

18 01 10  * Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 

    

18 02   Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei 

Tieren 

18 02 01  1 spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 

fallen 

18 02 03    Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 

keine besonderen Anforderungen gestellt werden 

18 02 05  * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 

18 02 06   Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen 

    

19   Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehand-

lungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen 

Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke 

19 01   Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen 

19 01 02    Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt 

19 01 11  *, 1 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 01 12  1, 3 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 

19 01 11 fallen 

    

19 05    Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen 

19 05 01   1 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen 

19 05 02   1 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen 

19 05 03   1 nicht spezifikationsgerechter Kompost 

       

19 06    Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen 

19 06 04   1 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen 

19 06 06   1 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und 

pflanzlichen Abfällen 
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Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

19 08   Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g. 

19 08 01  1 Sieb- und Rechenrückstände 

19 08 02  1 Sandfangrückstände 

19 08 05   1 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 

19 08 11  *, 1 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die 

gefährliche Stoffe enthalten 

19 08 12   1 Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 

19 08 13  *, 1 Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industri-

ellem Abwasser enthalten 

19 08 14  1 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen 

    

19 09   Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 

oder industriellem Brauchwasser 

19 09 02  1 Schlämme aus der Wasserklärung 

19 09 03  1 Schlämme aus der Dekarbonatisierung 

19 09 04   1 gebrauchte Aktivkohle 

19 09 05   1 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze 

19 09 06  1 Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern 

    

19 12   Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, 

Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. 

19 12 01   Papier und Pappe 

19 12 02    Eisenmetalle 

19 12 03    Nichteisenmetalle 

19 12 04    Kunststoff und Gummi 

19 12 05  1 Glas 

19 12 06  * Holz, das gefährliche Stoffe enthält 

19 12 07    Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 

19 12 08    Textilien 

19 12 09  1 Mineralien (z. B. Sand, Steine) 

19 12 11  *, 1 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten 
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Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

19 12 12   sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

    

19 13   Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser 

19 13 01  *, 1 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 

19 13 02  1 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 

19 13 01 fallen 

    

20   Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und indust-

rielle Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt ge-

sammelter Fraktionen 

20 01   Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) 

20 01 01   Papier und Pappe 

20 01 02  1 Glas 

20 01 08    biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 

20 01 10   Bekleidung 

20 01 11   Textilien 

20 01 27  * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthal-

ten 

20 01 28   Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 20 01 27 fallen 

20 01 31  * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

20 01 32   Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen 

20 01 37  * Holz, das gefährliche Stoffe enthält 

20 01 38   Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 

20 01 39   Kunststoffe 

20 01 40    Metalle 

    

20 02   Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 

20 02 01    biologisch abbaubare Abfälle 

20 02 02  1 Boden und Steine 

20 02 03  1 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 

    

20 03   Andere Siedlungsabfälle 



595 
 

Abfall-

schlüssel 
Index Abfallbezeichnung 

20 03 01   gemischte Siedlungsabfälle 

20 03 02   Marktabfälle 

20 03 03  1 Straßenkehricht 

20 03 06  1 Abfälle aus der Kanalreinigung 

20 03 07   Sperrmüll 

 

Index: 

Den im Abfallartenkatalog verwendeten Indizes wird nachfolgende Bedeutung zugeordnet: 

1 Es ist vor der Anlieferung durch eine Deklarationsanalyse nachzuweisen, dass der Abfall die Zuordnungskrite-
rien der Parameter des Anhanges 3, Tabelle 2 Spalte 7 der Deponieverordnung (DepV) vom 27. April 2009 
(BGBl. I S. 900), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) und der 
Genehmigungsbescheide der Bezirksregierung Münster für die Zentraldeponie Altenberge einhält. 

2 Die Anforderungen des LAGA-Merkblattes M23 „Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ vom  
29.11.2022, veröffentlicht am 08.05.2023 sowie die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519) - in der 
jeweils gültigen Fassung - sind einzuhalten. 

3 Dieser Abfall wird in einem gesondert ausgewiesenen Monobereich der Zentraldeponie Altenberge abgelagert. 

4 Altreifen werden ausschließlich am Wertstoffhof in Saerbeck in haushaltsüblichen Mengen von Privatpersonen 
angenommen. 

* Die mit einem * versehenen Abfallarten im Positivkatalog sind gefährliche Abfälle gem. § 48 KrWG. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinfurt wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 5 Absatz 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung 
gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Steinfurt, 14.12.2023      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
Az. 13/2 – 01.02.05-001/008 
gez. Dr. Martin Sommer 
Landrat 

              
         Kreis Steinfurt 49/2023/431 
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432. Öffentliche Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) zur Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament in der Bundesrepublik Deutschland 

 
 
Am 09.06.2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bun-
desrepublik Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahl-
tag 
 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 
 
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union1) eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit 
dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten (auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender 
Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

 
4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 

dessen Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parla-
ment ausgeschlossen sind, 

 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige 

Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll 
bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden.  

Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen 
Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17 a Abs. 2 der Europa-
wahlordnung). 

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren 
Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt 
dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum oben angegebenen 21. Tag (19. Mai 2024) vor der Wahl 
gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde auf einem Formblatt beantragen, nicht im 
Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen Wahlen zum Euro-
päischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
stellen.  

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneu-
ten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen.  

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein erneuter Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 

 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeindebe-
hörden in der Bundesrepublik Deutschland angefordert werden, außerdem stehen sie unter 
www.bundeswahlleiterin.de zum Herunterladen bereit. 
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist unter anderem Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 
 

http://www.bundeswahlleiterin.de/
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1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
 

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
dem Sie angehören, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine 
Versicherung an Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Voraussetzungen für die 
aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
1) Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem 

Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Abs. 3 EUV die Verträge dort keine Anwendung mehr finden. 
 
Steinfurt, 18.12.2023      Der Kreiswahlleiter 
         für den Kreis Steinfurt 
         gez. Dr. Sommer 
              
         Kreis Steinfurt 49/2023/432 
 
 

433. Öffentliche Bekanntmachung gem. § 80 GO NRW des Entwurfes der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
I. Der folgende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck für das  
   Haushaltsjahr 2024 wurde am 14.12.2023 dem Rat der Gemeinde Saerbeck zugeleitet: 
 

ENTWURF der 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

der Gemeinde Saerbeck 
 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Gemeinde 
Saerbeck mit Beschluss vom …………….. folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Ge-
meinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf     23.516.333,00 € 
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 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    26.726.884,00 € 
 
 abzüglich globaler Minderaufwand von         0,00 € 
 
 
im Finanzplan mit 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    19.799.850,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit     24.100.186,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit        6.961.300,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit      10.243.800,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit       8.200.000,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit          564.800,00 € 

 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich sind, wird auf 
3.200.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan wird auf 3.210.551,00 € festgesetzt. 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 11.000.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festge-
setzt: 
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1.  Grundsteuer  
   
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 

auf    
     375 v.H.  

   
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf      620 v.H. 
   
2. Gewerbesteuer auf       470 v.H. 

 

 
§ 7 

 
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 
4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wird auf 10.000 € (Summe der jährlichen Ein- und Auszahlungen 
je Investition) festgesetzt. 
 
 
Saerbeck, 08.12.2023 
 
Aufgestellt:       Bestätigt: 
(§ 80 Abs. 1 GO NRW)     (§ 80 Abs. 2 GO NRW) 
 
gez.        gez. 
Attermeier       Dr. Lehberg 
Kämmerer       Bürgermeister 
 

 
 

 
 
 
II. Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Saerbeck für das  
    Haushaltsjahr 2024 wird hiermit gem. § 80 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.  
    Während der Dauer des Beratungsverfahrens wird der Entwurf der Haushaltssatzung  
    mit Anlagen im Rathaus (Raum 406), Ferrières-Straße 11, 48369 Saerbeck, verfügbar  
    gehalten. Des Weiteren kann der Entwurf der Haushaltssatzung auf der Homepage der  
    Gemeinde Saerbeck (www.saerbeck.de) eingesehen werden. 
 
    Einwohner und Abgabepflichtige können in der Zeit vom 21.12.2023 bis 26.01.2024 gegen  
    den Entwurf der Haushaltssatzung Einwendungen beim Bürgermeister der Gemeinde  
    Saerbeck, Ferriéres-Straße 11, 48369 Saerbeck, erheben. 
 
 
Saerbeck, 18.12.2023      Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
gez. Dr. Tobias Lehberg 

              
         Kreis Steinfurt 49/2023/433 
 
 

http://www.saerbeck.de/
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434. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des KAAW – Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West für das 
Haushaltsjahr 2024 vom 19.12.2023 

 
 
1. Haushaltssatzung 
Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV.NRW. S. 621), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV.NRW. S. 490) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 13. April 2022 (GV.NRW. 
S. 490), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes KAAW mit Beschluss vom 16. No-
vember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird  

 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 5.819.483 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 5.771.529 € 
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand nicht geplant, daher nicht aufgeführt. 
 

im Finanzplan mit  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 5.732.814 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 5.585.167 € 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 23.500 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 109.000 € 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

Eigenkapital 
 

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Wertgrenze für Investitionen gemäß § 41 GO NRW 

 
Die gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h der Gemeindeordnung festzulegende Wertgrenze für die 
Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen wird auf 5.000 € festgesetzt. 
 

§ 7 
Umlage für Verbandsmitglieder 

 
Die Umlage gemäß § 15 der Zweckverbandssatzung für die Verbandsmitglieder zur Bestreitung 
der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen wird auf 424.434 € festgesetzt. 

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 18 GkG NRW in Verbindung mit § 80 Abs. 
5 GO NRW der Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 30. November 2023 angezeigt 
worden. Aufsichtsbehördliche Bedenken bestehen gegen die Bekanntmachung der Haushalts-
satzung nicht. 
Die nach §§ 19 Abs. 2 und 29 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – 
GkG – erforderliche Genehmigung zur Festsetzung der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 
2024 ist von der Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 18. Dezember 2023 – Az.: 
31.1.23.06-001/2023.0002 – erteilt worden. 
Gemäß § 18 GkG ist eine öffentliche Auslegung der Eröffnungsbilanz nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 80 Abs. 6 GO NRW zur Einsichtnahme ab 
sofort und bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2024 gemäß § 96 Abs. 2 GO 
NRW während der Dienststunden in den Räumlichkeiten des Zweckverbandes Kommunale 
ADV-Anwendergemeinschaft West, Weberstraße 5, 49477 Ibbenbüren öffentlich aus.  
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-verfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
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c) der Zweckverbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung des Zweck-

verbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband Kommunale ADV-

Anwendergemeinschaft West vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Ibbenbüren, 19.12.2023      gez. Helmut Grönefeld 

stellv. Zweckverbandsvorsteher 
              
         Kreis Steinfurt 49/2023/434 
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